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1. Vorbemerkung 

Die veränderten Bedingunaen der Verkehrsplanung an der L-168, das 

unzureichende Erscheinungsbild, welches durch die neue Entwicklung 

des benachbarten Gewerbeparkes "An der Autobahn" ins Auge fällt 

und die gegenüber den bisherigen Festsetzungen des B-Planes Nr. 35 

"Industriegebiet Oyten Ost" teilweise zu erweiternden Nutzungen, 

führen zur Neuaufstellung dieses Bebauungsplanes. 

1.1 Beschluß 

Der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 I 

"Industriegebiet Ovten-Ost - Neuaufstellung - wurde vom Ver-

waltungsausschuß der Gemeinde gyten am 04.12.1989 beschlossen. 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr.35 I "Industriegebiet 

Oyten Ost" - Neuaufstellunq - wird zugleich der Bebauungsplan Nr. 

35 "Industriegebiet Oyten Ost vom 28. 9. 1976 (Satzungsbeschluß) 

aufgehoben. 

1.2 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt nördlich der Landesstraße 168 -"Ovter Mühle" 

(ehemalige B 75) am Rande der Ortschaft Schaphusen, östlich der 

Oyter Mühle. 

Der Geltungsbereich umfaßt die Flurstücke der Gemarkung Oyten 

Flur 65: 

Wege- und Straßenflächen: Flurstück Hamburger Straße (B-75) tlw., 

Rudolf- Diesel-Str. 111/6, 112/5, 112/3, 113/4, 113/8, 113/9; 

Weg 122 

Sonstige Flächen: 110/1 tlw , 110/2, 110/4, 110/5, 111/4, 111/5, 

111/7 tlw., 111/8, 112/2 tlw, 112/7, 112/10, 112/11, 112/12, 

112/13, 112/15, 113/6, 113/10 tlw, 113/12, 113/13,113/15 tlw, 

115/1 tlw, 116/1 tlw, 117/1 tlw. 



Flur 55 

Wege- und Straßenflächen: 113 tlw, 46/29, 108/8 tlw (Rudolf-

 

Diesel-Str.) 46/17, 46/16 (Rudolf-Diesel-Str.), 108/3 tlw, 111/2 

tlw., 111/3 tlw (B-75 Ovter Mühle). 

Sonstige Flächen: 46/9, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 

46/32, 46/37, 46/39, 46/40, 46/41, 46/42, 46/43, 46/45, 46/46, 

46/47, 46/50, 46/51, 47/1 tlw (Erweiterung d. B-Planes n. 

Südwesten), 47/5 tlw (Graben) und 47/4 teilweise. 

1.3 Verfahrensstand 

Nach Beschluß des  VA's  vom 05-03.1990 wurde am 3.5.90 die Bürgerbe-

teiligung nach § 3 (1) BauGB durchgeführt. Zu der Planung in der 

vorliegenden Form wurden weder Bedenken noch Anregungen geäußert. 

Der Entwurf wurde den Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben 

vom 31.5.90 zur Stellungnahme vorgelegt. 

Aus der Trägerbeteiligung ergaben sich kleine Änderungen des 

Planentwurfs: 

• das Leitungsrecht im Bereich der aufgelassenen Erschließungs 

straße wurde überarbeitet und weiter gefaßt, 

• die Textliche Festsetzung Mr.6 wurde eingefügt (Zufahrt zu 

angrenzenden Ackerflächen), 

ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wurde an der L 168 einge 

arbeitet und die Festsetzungen zur Bepflanzung wurden dort 

herausgenommen, 

ein Planzeichen wurde deutlicher gefaßt, ein weiteres un 

benötigtes Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung 

gestrichen, 

• die Begründung wurde erweitert und korrigiert. 

Der Bebauungsplan hat in der Zeit vom 25.03. bis 25.04.1991 öffentlich 

ausgelegen. Es ergaben sich keine planungsrechtlichen Änderungen 

des Bebauungsplans. Die Begründung wurde um eine Vorentwurfs-

variante zu einem Teilbereich ergänzt. 



Planungsgrundlage bisheriger B-Plan Nr. 35, F-Plan 5. Änderung 

Der bisher gültige Bebauungsplan Nr. 35 "Industriegebiet Ovten-

Ost" vom 23. 9. 1976 (Satzungsbeschluß), nach dem sich die Ent-

wicklung in dem Bereich gerichtet hat, bleibt in großen Zügen die 

Grundlage der Neuaufstellung des B-Planes. 

Durch die 5. Änderung des F-Planes vom 19.12.1988 wurden die 

Grundzüge der Planung im Bereich der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße 

mit der B-75 neu geordnet. 

Die Festsetzungen des Bebaungsplanes Nr. 35 I -Neuaufstellung-

sind aus den Darstellungen des F-Planes 5.Änderung entwickelt und 

stimmen mit diesen überein. 

3. Bestandssituation 

3.1 Lage des Gebiets, Umgebung, Naturzustand 

Das Plangebiet liegt mit 15- 17.5m ONN auf der nach Norden und 

Westen flachwellig abfallenden Geestkuppe. 

Auf der Westseite des Industriegebietes schließt sich der Bereich 

der "Brandkuhle" an, eine niedriger gelegene muldenförmige Wiesen-

fläche, die als extensiver Grünlandstandort genutzt wird. 

Nördlich und östlich des Plangebietes herrschen von je her Acker-

wirtschaft vor. Dies bezeugen auch die Flurnamen wie "Langer 

Acker" und "Weizenkamp" (größte Anhöhe von Schaphusen mit 20m 

ONN). 

Entlang dem nördlich die Brandkuhlenwiesen begrenzenden Feldweg 

sind Reste von Wegerandgehölzen verblieben. Vorherrschend sind 

hierbei Vogelbeere -in sehr großer Gestalt -, Holunder, Eschen und 

Weidenbüsche. Im Wiesenbereich markieren einige große Eichen und 

Birken sowie in Richtung L- 168 die Straßenbäume den Landschafts-

raum. 

Durch die Weiden fließt ein kleiner Graben in Richtung Westen 

("Brandkuhlengraben -Gewässer 3.0rdnung). Wegen seiner Gradlinig-

keit und fehlenden Ufergehölzen macht er einen kanalartigen 
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Eindruck. 

Im Bereich der um das Plangebiet liegenden Äcker existieren keine 

Bäume oder Sträucher, die den Landschaftsraum gliedern. Die opti-

sche Begrenzung nach Norden entsteht durch die weiträumig anstei-

gende Kuppe und den hinter der Kuppe aufragenden Baumwipfeln des 

Bockhorster Mühlentors. 

Das Industriegebiet selber ist am Rande teilweise mit kümmerlichen 

Bepflanzungen eingegrenzt; überwiegend jedoch bestimmen die nack-

ten Gebäudegruppen der Industriehallen das Erscheinungsbild. 

Entlang der Rudolf-Diesel-Straße sind in den Seitenräumen in un-

terschiedlichen Abständen junge Ahornbäume gepflanzt worden, die 

den Straßenraum markieren. 

Auf den Grundstücken fallen, soweit nicht der Boden versiegelt 

ist, Scherrasen und standortfremde Ziergehölze in repräsentativer 

Form auf. Zum Teil sind die Grundstücksgrenzen mit Tannen-und 

Fichtenpflanzungen markiert. 

Einige Grundstücke weisen z.T. standortgerechte Gehölzstreifen mit 

gliedernder Wirkung auf (Zeppelin, HA-EFF-Kunststoffe). 

Die Landesstraße L-168 wird in dem betreffenden Abschnitt durch 

Pappeln und einigen Linden, alle in weitem Abstand stehend geglie-

dert. Im Bereich der Kreuzung sind in dichtem Abstand junge Ei-

chenbäume gepflanzt worden. 

Am Nordrand des Gebietes fehlt zu den weiten Ackerflächen eine Ab-

grenzung durch Bäume und Sträucher fast vollständig. 

Insgesamt ist der Bereich "Brandkuhle" mit seiner weiten Blickmög-

lichkeit und den räumlich gliedernden Gehölzbestand, wenn er auch 

nur noch in geringer Form vorhanden ist, für den erholungsuchenden 

Spaziergänger am interessantesten. über Feldwege kann man von 

Schaphusen nach Bockhorst wandern und eine abwechslungsreiche 

Geestlandschaft mit (ehemaligen) Heidestandorten, Moobereichen und 

Sandhügeln erleben. (Siehe auch die Beschreibung des Wanderweges 

im Heimatbuch Oyten 5.391). 
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Hinsichtlich des natürlichen Zustandes sind die umgebenden Acker-

fluren und der Bereich des Plangebietes wenig durch landschaft-

liche Elemente gegliedert und weisen z.T. standortuntypische An-

pflanzungen auf. 

Eine Verbesserung der landschaftlichen Einbindung des Industriege-

bietes Oyten-Ost und die Wiederherstellung von Wege- und Feldrand-

gehölzen in der Umgebung ist daher notwendig. 

3.2 Nutzungsbestand und Erschließung 

Der Bestand des Industriegebietes weist aufgereiht an der Rudolf-

Diesel-Straße überwiegend hallenartige Bauten mit angrenzenden La-

ger- und Erschließungsflächen auf. 

An Betrieben sind im Plangebiet neben Auto- und Wohnwagenhandel 

sowie einer Tennishalle, chemische Verarbeitung, Metallbaube-

triebe, Bauunternehmungen, Taxenbetrieb und holzverarbeitende 

Betriebe untergebracht. 

Die von der L-168 nach Nordwesten verlaufende Rudolf-Diesel-Straße 

ist die Hauptstraße des Gebietes und endet nach 650m in einem Wen-

dehammer direkt vor den nördlich angrenzenden Feldern. Von diesem 

Wendehammer führt ein asphaltierter Weg weiter nach Norden der of-

fensichtlich als Schleichweg von und nach Bockhorst benutzt wird. 

Ein Abzweig von der Rudolf-Diesel-Straße nach Osten erschließt den 

östlichen Teil (Gewerbegebiet) und endet vor der L-168 auf den 

Flurstücken 110/1 und 110/4 der Flur 65. Ursprünglich sollte er an 

die L 168 anschließen. 

Im Osten grenzen die Hoflagen von Schaphusen an die Flächen des 

Industriegebietes Oyten-Ost. 

Südlich des Plangebietes befinden sich beiderseits der L-168 Wohn-

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude. Im Osten grenzt ein Wohn-

haus an das Plangebiet. 
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4. Ziele und Zwecke der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr.35 I 

4.1 Anpassung an den neuen Straßenausbau 

Im Rahmen der Konzeption für den Gewerbepark "An der Autobahn" der 

südlich der L-168 gegenüber dem Industriegebiet Oyten-Ost liegt, 

ist eine niveaugleiche Kreuzung mit der L-168 geplant und nunmehr 

auch ausgebaut worden. 

Nit  der Aufgabe der ursprünglich an dieser Stelle geplanten hö-

henungleichen Kreuzung sind auch die dafür vorgesehenen Auf- und 

Abfahrtsflächen ("Ohrlösung") hinfällig geworden. 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes soll die Nutzung dieser 

überflüssigen Erschließungsflächen für die angrenzenden Grund-

stücke ermöglichen. 

4.2 Bessere Einbindung des Industriegebietes in die Landschaft 

Aufgrund der Lage im ländlichen Raum ist für das vorhandene Indu-

striegebiet die notwendige landschaftsgerechte Einbindung vorzuse-

hen. 

Dies geschieht aus 2 Gründen: 

Zum einen ist die Gemeinde Oyten bestrebt, bei der Entwicklung des 

Gewerbeparkes "An der Autobahn" durch eine intensive Freiraumge-

staltung im Gebiet selbst und an den Rändern dem ländlichen Cha-

rakter Oytens, dem Bedürfnis nach naturbezogener Umwelt und den 

Ansprüchen eines zeitgemäßen Erscheinungsrahmens für die einzelnen 

Betriebe gerecht zu werden. 

Da der neue Gewerbepark direkt bei der L-168 an das bestehende In-

dustriegebiet Oyten-Ost angrenzt, ist es selbstverständlich, daß 

der genannte Anspruch auch auf das bestehende Gebiet übergreifen 

muß. 

Zum anderen verpflichtet die beschriebene Gesamtlage des bestehen-

den Gebietes neben der alten Ortschaft Schaphusen zu einer land-

schaftlich sorgfältigen Einbindung, da das Gebiet von Osten, Süden 

und Westen weithin wahrgenommen werden kann. 



Ferner treffen auch für die bestehenden Betriebe die Argumente der 

zeitgemäßen Erscheinung genau so zu, wie beim geplanten Gewerbe-

park. 

Eine fachgerecht aufgebaute Randbepflanzung wirkt auch positiv auf 

den Innenbereich. 

Nicht zuletzt wird durch einen großzügig bemessenen Pflanzaürtel 

um das bestehende Gebiet mit den Bezügen zum inneren Grünbestand 

eine Verbesserung des Naturhaushaltes im Sinne des Nds. Natur-

schutzgesetzes erreicht und damit ein Ausgleich für die versiegel-

ten Flächen geschaffen. 

Durch die langjährige Nutzung der Betriebsflächen teilweise bis an 

die Grundstücksränder und durch die relativ unklare Bestimmung des 

Pflanzbereiches nach dem bisherigen B-Plan, die deswegen auch 

nicht durchsetzungsfähig war, erscheint auch im Interesse aller 

betroffenen Betriebe die baldige Durchführung eines breiten 

Pflanzgürtels sowohl in den bisher vorgesehenen zu bepflanzenden 

Flächen als auch teilweise auf den angrenzenden landwirtschaftli-

chen Flächen außerhalb des bisherigen Plangebietes als die sinn-

voliste Vorgehensweise. 

Durch die Ausweitung der Pflanzflächen nach außen wird die 

Erweiterung des Geltungsbereiches notwendig. Dies bedingt eine 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 I. 

Im Rahmen der Erweiterung der Pflanzflächen ist der Betrieb auf 

dem Flurstück 46/40 der Flur 55 bestrebt, seine beengte LEW-

Umfahrt und den Mangel an Stellplätzen auf dem Grundstück aufzuhe-

ben bzw. zu verbessern. Durch eine leichte Ausweitung des Pflanz-

streifens und dem landschaftlich sinnvollen Anschluß dieses Berei-

ches an den Lauf des Grabens soll diesem Bestreben Rechnung getra-

gen werden und gleichzeitig durch eine naturnahe, landschafts-

gerechte Ausgestaltuna dieses empfindlichen Senkenbereiches mit 

Zugänglichkeit und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Beschäftigten 

ein Erholungsout (Arbeitspausen) geschaffen werden. 

Die Inanspruchnahme der Fläche ist notwendig, um die bestehenden 

Erweiterungsansprüche aus dem Gewerbegebiet sichern zu können. Die 

Ausdehnungsmöglichkeiten der Betriebe innerhalb des bisherigen 

Geltungsbereichs sind in diesem Teilbereich des Plangebiets 

erschöpft. 



5. Inhalt der Neuaufstellung des Bebaungsplanes 

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Schallschutz, Baugrenzen 

Die Festsetzungen der Nutzungsart sind durch den Bestand geprägt. 

Hierzu gehört auch insbesondere der Rechtsbestand. 

Aus diesem Grund werden die bisher gültigen Festsetzungen nicht 

geändert, soweit sie ausreichend und dem Zweck angemessen sind. 

Durch die inzwischen geänderten Festsetzungskategorien nach der 

BauNVO vom 26.1.90 (gegenüber der BauNVO von 1968, die für den B-

Plan Nr. 35 gegolten hatte) wird in der Neuaufstellung die Fest-

setzung des eingeschränkten Gewerbegebietes (GE/E) anders 

formuliert. 

Die Gliederung der Baugebiete wird aufgrund des schalltechnischen 

Gutachtens des TÜV's Hannover vom 20.02.90 (siehe Anlage 1) vor-

genommen.  Cs  wird auf die Aussagen des Gutachtens verwiesen. 

Durch die neuen Festsetzungen werden wegen der Übereinstimmung mit 

der Art der jeweilig betroffenen Betriebe keine Nutzungs-

einschränkungen hervorgerufen. 

Zulässig waren im Gewerbegebiet Gewerbebetriebe aller Art, die das 

Wohnen nicht wesentlich störten -Eingeschränktes Gewerbegebiet 

nach § 1 Abs.1  Ziff.  1 und § 8 BauNVO von 1968. 

Im Bebauungsplan Nr. 35 I -Neuaufstellung- sind einschränkende 

Regelungen hinsichtlich des zulässigen Flächenschallpegels in die-

sem Gebietsteil und in anderen Bereichen des Plangebiets fest-

gesetzt worden (siehe Textliche Festsetzung Nr.3). 

In dem ehemaligen 'eingeschränkten Gewerbegebiet' im Osten des 

Plangebiets an der L-168 sind Werte bis 60 dB(A)/m 2  Lags  und 45 

dB(A)/m2  zulässig (siehe Ziffer 3.1 in der textlichen Festsetzung 

Nr.3). Durch diese Festsetzung soll das benachbarte Wohnen ge-

schützt werden. Für die Art der Nutzung gilt § 8 der BauNVO vom 

26.1.90. 

In dem westlich der Rudolf-Diesel-Straße gelegenen, südlichen Bau-

gebiet GI 2 sind gemäß der Textlichen Festsetzung Nr.3 , Ziffer 

3.3 die gleichen Schallfestsetzungen wie im Gebiet GE 1 ge-

 



sind bis (in db(A)/w und Nachtwerue  !)Is  15 

dB(A)/11;-. 

Diese einscnran'kende Regeiung wurde zum 'J‘zhutz der Wohnnutzung (JO-

 

1- ( -.)ften; sie entsprechen wAusue sungen iffl Bebauungsplan NL. 51 

'IndustL . ie und YTewerbegebiet -An der Autobahn- , welcher südlich  

del L-IG8 aa  di  Liebauungsplan L. 2, 5 I anschließt. 

Lw bugeblef.: (11 I wurde aus den glei12hen Gründen, entsprechend 

der Lwpfehlunu des schalltechnischen GuLachtens, eine ein-

chränkende Regelung zum FläLhenschall getroffen. Zuläsr.;ig sind 

hier Eageswerte bis 5 db(A)/w'l und Nachtwerte bis Sc) dB(A)/m 2 . 

In den lndustriegebieten GI 1 und GI 2 sind alle in 5 9 

BauNVO vom 26.1.90 v(-)rgesehenen Nutzungen zulässig, soweit sie 

die in dem TeNtlichen Festsetzung Nr.3 festgelegten Bestimmungen 

Zum Jchall einhalten. Für den derzeitigen Betriebsbestand trifft 

ZM. 

Mn-  die Ändutini(ju tu dcin Darstellungen der Baugrenzen sind teil-

weise die AuElassungeu bei den ni(2hL mehr benötigten 

ErschlieGungsllächen maßgeblich. Betroffen sind hierbei ins-

besondere die Bereiche des «,stlichen Abzweigers der Rudolf-Diesel-

 

(1.' nur auch als Fläche  wit:  Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

begrenzt wird. 

1m Bereich der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße La die L-168 

ergeben sich eiJentalls baugrenzaufweitungen. 

DuL,:h Ale euweitrten bebaubaren rlächeh wird der Nutzungr.;spiel-

rauw im Intetesse einer Llexiblon Betriebsnutzung erweitert: 

:Jind als Ausoleich dafür in einigen Bereichen  dart 

Uflanzstreiten testgestzt worden, wo nach heutiger Nutzung entwe-

der :;chon Bäume nnd ;;LL-Jucher wachsen, oder offensichtlich be-

 

rieblich nicht genutzte FEciflächen, meist in den Grenzbereichen, 

liazu geignet sind. 

5.2 VerkehrsElächon 

Die bisher h«.)henlingleich gnplante Kreuzung der Rudolf-Diesel-

traße mit dar Landestuaße .;(.)11ta r2ine optimal(-2 Anbindunu an die 

L-1(,8 her:;telLn und den störung:;Creien Binnenverkehr zwischen dem 
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Industriegebiet Oyten-Ost und dcm neuen Gewerbepark "An der 

\utob,ihn" gewähuJiten. 

Im V, ,Ldergrund dieses Konzeptes :Jtand zum einen die Erwartung, daß 

F?in Tei' ds Ziel- und ouellverkehrs der Gebiete "Ovten-

 

. Ost" und "An der Autobahn" übel die L-168 verlaufen würde, zum an-

dr!ren die Erschließung des Gebietes "Ovten-Ost" aus Richtung der 

11AB Al und der L 16'7 (Achimei Landstr.) ohne die Benutzung der L-

1G8 erEuLgen sollte. Hierduuch Umute  vine  Belastung der an der L-
1(8 und L 167 gvleenun Mischgcbiete des Ortsrandes vermieden 
werden. 

(;leichzoiti W;iL (.edankun die Vorstellung eines 

"Teilringes" um den jiediungskern vc,n Ovten herum verbunden (s. F-

Plan :::.Ändeuung, Lrlänterung J.3)). 

Dieseu "Teilring"sollte du's den L;traßenzügen Industriestraße und 

RuU'.'lL -i)iE et--;i. LtLe bestehen. L hatte jedoch keine über die Ge-

wu1begebietseroc2hließung hinausgehende Funktion. 

Autgrund der zwis(:henzeitlichen Entwicklung in den beiden Gewerbe-

gebieten ist jedoch, insbesondere bei dem Gebiet Oyten-Ost der 

Auslastunqsgrad und damit der gewerbliche Verkehr weniger gravie-

rend für den Ortsrandbereich als ursprünglich angenommen. 

Weitechin LdGjUll sich aus der gutachterlichen Prognose, die im Zu-

sammenhang mit der Lrweiterung des Gebietes "An der Autobahn" er-

 

lellt vuude, U i.e (Allußfolgerungen ziehen, daß die Verkehrsent-

wi0:1ung du c} die ueplanten und vorhandenen Gewerbeflächen nicht 

zu deu Yowendigkelt des Ausbaus einer kosteuintensiven höhenun-

glelhun Kreuzung mit entsprechendem Flächenbedarf für die An-

schlußtrassen Cühren. 

Aus diesen Gründen _Lit: die aufwendige Kreuzungslösung durch eine 

einfache niveaugleiche Kreuzung ersetzt und mit einer Ampelanlage 

versehen worden. 

Dem , ILLspreheud wuden die bEfentlichen Straßenflächen auf das 

ert9rder1iche Maß reduziert. Für den f)stlichen Abzweiger ist zur 

Ersch[ießung der frundstücke 111/7, 111/8 und 110/ L auf der 

betehenden Lraßcii  if  1 icIic. ein GF, h-, Fahr- und Leitungsrecht vorge-

:;uhun (:31.uhe re:.tliche Uestnetzunu Nr.5). 



rler (); _rd t u L.; nründen H2L-

 

()hne Ind Ain:Ldnut U2stueetzt. 

VuS- iHkadvc: 

rn de.r ()tf,.:intl,(:hf2n ::,',,11ßt,ntlü,2.hc der kudz.)lf-Diesei-JI:r.Aßf- liecjen 

Ln P,71r1;buht(•n :A1ie_1(2,-Jud1ie1. Yie1,2 P,11.- J;p13t.z. 

»,no buelLe 1:u12(jy Der Jut d,2r ; ,2-.;t12.(2n(2n (72ite 

für  rahrradfahri,, I.  als 

k(,mbinierterFjß nd Radwe(j Lvelgegeben. 

5.3 Nichtüberbaubare Flächen, Pflanzflächen, Grünfläche 

Durch die Uustlogunrj der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen 

lffl LinmundungJberei(2h an (.1(,r 1 -11,8 cif2:31 

,•hert . f)) {,,r;( i lib_ wucl: 111(211y ;Hi , bi2hin 

8,110(11 nnd/ der Pflanzen thur 80 cm Hühe (jcnutzt_ 

\luwahmu: ;ALL r'inew 1.1. ,,u(2nanoLz \(>11.  mind.  2.00 m (s. 

L.1) 

An den Rändeun des tndusLriegebLuLes ist ringsum ein P11311z3trei-

 

fen vun - 10m Kre.21Lf-2 für die Bepflanzung mit -3tand(:)rtelech-

 

Len, lieLmHyhen B;iumun und !Urt_ichecil zur landschdasueuechtun 

Einbinduncj vc)i-c_iruhen (siehe Ir:Ntliche Festsetzuncl Nr.4). Die 

LüL (1.2n 13(m,incW; :;1„ikz(siünsfläche 0usrryi».2hend  be -

 

• f211 und U 1.  die mehrtuficre Pfisinzr1 ,21 

onu— .„:11brin(1-1:. 

\,1!) Au[wn , UJ [;:iumt ,  uud :)..D2Let. der Pfldnz(iüut.el 

:.;Lauh- und seili,.eisun LärmschuLz. 

wtrd eine 15m breLLe \eihchreflJchiii  

• (fy2m bishciLqu bubauunusplun üb‘21- nommen. Diese [lulic soll 

;1Hun nwel U; :chlii2nm_wfunnbin inc( sinnvolle Ergänzutm  let 

Kandu.iiibindun(4 1us Huct hjucjehii eL durch die von der (fTemeindu 

beJbJichLi(jLi-.: 1.)ezw(21:c.:n. 

in 11111:1 ui Jur Plan c1,2121,21 Bepflanzung2 .,L;Lreit(2n  mil 

eitl er ,n 1.11:.; • n LesLcje3g..1:zl: worden.  _Us - 

laubuuh,Hzc.., zum beispic21: 

;11(21ut....11, .1111b,tum, Hd!iu1, Ildt.nbn(:hF!, 

11+-kenrc):3, knackwc2ide, ühruhenuid(2, Pfaffenhütchen, jilberweide, 



Sandbirke, Schlehe, Salweide, Traubenkirsche, Voctel-

 

ntterpappel. 

Am tv,udJiLhen Ul.inrand .st der Verkehrsflächen ein 5 Meter 

!Jrit-t :;tretLen ais ',Ift-c2tIrliche Grünfläche testgesetzt worden, um 

1,-indschaftscjir.rcht. B‘ulanzunc.1 des Planocbi(2ics zu kow-

pleitlyren. 

Dur(2h die Te.Ntliche Festsetzung Nr.G werden die Zufahrtsmöglich-

Lt-() zu dt'n Hit Nordr.rn aw,trenzenden landwirLschaftlichen Flächen 

Durch die Bepflanzungsmaßnahmen am Rand des Gewerbe- und 

f_ndutriegebiets, zusammun mit dffn auf den privaten Grundstücken 

vorzunehmenden Euct;inzunuen uird das Kleinklima im Gebier ver-

bessert. Durch den Verbund  wit  den Bepflanzungen am Straßenraum 

Laun der Lf21)1211;;Ldliffl LüL. und Kleintiere teilweise erhalten 

vutdu. 

6. Vor- und Entsorgung 

Gas, Strom und Wasser 

Es sind dusreichende Versordunqsleitungen für Gas, Strom und Was-

 

ser vorhandun. 

Entlanu der Rudolf-Diesul-Straße verlänft im südl. Bereich auf der 

111$2 20KV Strowluitung  wit Gittermasttransformatoren. 

litt Wn(j dc.s verViuft, eine 1,eitere 20KV-::trom-

 

Ieitung .11s ubcile2itunq. 

im Bereih der 20KV-Luitungen sind von baulichen Anlagen aus 

0ichetheits9rü1iden bstände uemäß VDE-Bestimmung 0210 einzuhalten 

(siehe rextliche Festsetzung Nr.2). Diese Regelung ist zeiLlich 

his zur Aufhebung der irassen aufglund von Änderungen bestimmt. 

Das ClI beabsichtjul, die Leitungen zu verkabeln. 

Die JicherheiLsanförderuneAen für die Feuerlöschversorgung sind im 

Plangebiet ,was die (;uundvcsusor(Junq anbelangt, gewährleistet. Die 

Kapazitäten sind den Vorschriften entsprechend ausreichend. 

Schmutz. und Ructenwasserentsougung 

Der vorhandene Schmutzwasserkanal ist ausreichend bemessen und an 



v()11 Ovt*n ,ingeschlossen. EL-  nihrt zur ljäranlüge. 

Lffl Einmunünnur:W,1-1(..n  di-2r kil(1,)1f-Prf-2(21-7raße in die L-162 lJt 

(2110-2 rljche LwL:U L. \i-)waw;rq- uilLI:J,-)rciung 1.(2stciesetzt_ 

1)1' d„It j hrem P'efJtand , esichert 

Kur(Hn. 

• chadlose Obt-ir[Jichunwaw;erbeseitigung ist über dun E1rand-

 

Luhic.n(ildbun, s- 111.(:11t:eL; j.11 RH:hrAllI(J  Flt ULiCC jewähr].Lt.(!L. 

7. Städtebauliche Werte 

Ge- Flächen 

Gi-Flächen 

\'erJ:ehrtflächen 

Grünflächen, Ver- und Entsorgung 

Gesamtfläche Plangebiet 19.32 ha 

8. Durchführung de:.; flebauungsplanes, bodenordnende Maßnahmen. 

KosLcn und Vinanzierung 

• remeLnde Lpi:abfi(2hti,JU, die Lür  don  F[1LInzgürte im Plamle-

 

biel:;Land n'AKund yn r1 ;j,..11 vc)n dcm Elcientümern zu 2L1..(-2tb(2n und 

ZU huptlan;:en. 

e("Jün der verhälr.nismäRig geringen Breite der zu erwerbenden Flä-

 

• dürft.0 sLc!) .iii: t:efdtLdull.i! , ErschwernisGe (»der LYoill-

 

tu,i(AILL(IIIH11 rül lii 1 b(st.r()ILI2nn b(!Lui_be ergeben. 

F E- (1.11 ‘ , I H 1 t die (.;emeinde bereit, Ersatzland  

Diu Ko:3ten fül: die RdndbepLI—Inzung litl.riagen rd. DM . 

Entr, -1 ,1 U 1(4en(2.n U it L o 1 ii antclebracht  und zum  (jegebe-

 

H , q1 /. 1 , 11p11111,,A im 11Jii!;11,111:;p1.J1( \*5,1-Aiuich],t(jt. 

1.53 ha 

15.21 ha 

2.38 11,1 

0.17 ha 



ovt:(211, den 24. Juni 1991 

Aufc,jestlit: PLAN WEn :JTADT bromen, den 29.05.00 

Einarbeitun(1: bedt2nkc2n und Auregungen aus der Beteiliciung diJr 

1räuc2r :)ftentlicher Belangc: 
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